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 Antrag AN 090/2025/24-29/1/1 
 Status: 

Datum:  
öffentlich 
17.11.2025 

Einreicher: Fraktion DIE LINKE Hoppegarten 

 
Betreff: Beschluss Zuschuss Betriebskosten 
 

Beratungsfolge Termin Zuständigkeit Status 

Hauptausschuss 23.09.2025 Entscheidung Ö 
Ausschuss für Jugend, Bildung, Kultur und Sport 14.10.2025 Vorberatung Ö 
Ausschuss für Haushalt, Finanzen und Rechnungs-
prüfung 

16.10.2025 Vorberatung Ö 

Hauptausschuss 03.11.2025 Entscheidung Ö 
Ausschuss für Haushalt, Finanzen und Rechnungs-
prüfung 

27.11.2025 Vorberatung Ö 

Hauptausschuss 08.12.2025 Entscheidung Ö 

 
Beschlussvorschlag: (lt. Einreicher, Änderungen gem. Protokoll HA 03.11.2025) 

Der Hauptausschuss der Gemeinde Hoppegarten beschließt, vorbehaltlich der 
kommunal-rechtlichen Genehmigung und öffentlichen Bekanntmachung der durch 
die Gemeindevertretung beschlossenen Haushaltssatzung 2025 der Gemeinde 
Hoppegarten, eine außerordentliche Zuwendung von jeweils max. 15.000,00 € als 
Betriebskostenzuschuss für die Sportstätten in Hoppegarten für das Jahr 2025 an 
die Vereine FSV Blau-Weiß Mahlsdorf/Waldesruh e.V. und SC Dynamo Hoppegar-
ten e.V. zu vergeben. Der Aufwand ist vor Zuwendung nachzuweisen. Die Mittel 
sind aus der Deckungsreserve zu nehmen. 

 
 
Sachverhalt: (lt. Einreicher) 
 

Die Betriebskosten sind in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. Durch Aus-
bau- und Renovierungsarbeiten in den Sportstätten sind den Vereinen erhöhte Betriebs-
kosten entstanden. Die entsprechenden Maßnahmen dienen im weiteren Sinne der Auf-
rechterhaltung und Erweiterung des gemeindlichen Sportangebots, der Angebote zur Prä-
vention und Gesundheitsfürsorge für die Bevölkerung. Damit übernehmen die Vereine 
wichtige Elemente der Daseinsvorsorge. Sie als Gemeinde durch einen Zuschuss zu den 
Betriebskosten zu entlasten, ist in diesem Zusammenhang nur Recht und billig. 
 
 
Beteiligungen:  
 

Gemäß dem Sachverhalt zu prüfen und entsprechend zuzuleiten. 
 
Auswirkungen auf den Haushalt:  
 

Aufwendungen/Auszahlungen: 

 

30.000,00 € 

  

Anlage: 
Originalantrag des Einreichers 
 


